
Az.: 50 60 Münster, 09.07.2010 

Rundschreiben Nr. 32/  2010 

Rahmenzielvereinbarung  
Hier: Eckpunkte des Umwandlungsprozesses von bisher reinen heilpädagogischen Ta-
geseinrichtungen für Kinder  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

anbei erhalten Sie die im Arbeitskreis „Versorgung von Kindern mit Behinderung“ beim LWL abge-
sprochenen Eckpunkte zur Umsetzung der Rahmenzielvereinbarung zur Weiterentwicklung der 
Heilpädagogischen Tageseinrichtungen für Kinder. 

Diese Rahmenzielvereinbarung zur Weiterentwicklung der reinen heilpädagogischen Tageseinrich-
tungen für Kinder ging denjenigen Jugendämtern zu, in deren Wirkungsbereich eine reine heilpä-
dagogische Tageseinrichtung für Kinder liegt, die noch nicht additiv geführt wird, die also nur Kin-
der mit Behinderung betreut.  
Im Sinne der UN- Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vereinbart die 
Rahmenzielvereinbarung eine mittelfristige Umwandlung dieser reinen heilpädagogischen Ta-
geseinrichtungen zu additiven Einrichtungen, in denen in Zukunft Kinder mit Behinderung gemein-
sam mit nicht behinderten Kindern betreut und gefördert werden. Dieser Umbau betrifft ca. 30 heil-
pädagogische Kindertageseinrichtungen in Westfalen- Lippe.  
Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege werden in Absprache mit den Trägern ebenfalls 
diese Rahmenzielvereinbarung unterzeichnen.  

Die Ihnen mit diesem Rundschreiben nun zugehenden Eckpunkte geben allen Jugendämtern Hin-
weise für die Umsetzung der Rahmenzielvereinbarung. In die konkreten Umwandlungsprozesse 
vor Ort müssen dann alle Jugendämter eingebunden werden, die in den Einzugsbereichen dieser 
bisher reinen heilpädagogischen Einrichtungen liegen.  
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Bei dieser Gelegenheit möchte ich diejenigen Jugendämter, die eine Rahmenzielvereinbarung zur 
Unterzeichnung erhalten haben, bitten, mir diese möglichst bis zum 31.07.2010 unterschrieben 
zurückzusenden. 

Sobald die Rahmenzielvereinbarung von allen Beteiligten unterschrieben ist, erhalten alle Jugend-
ämter diese zu ihrer Kenntnis.  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gezeichnet 
Klaus- Heinrich Dreyer 


